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 Veröffentlicht am 12.04.1994

Norm

AußStrG §9 E1

Rechtssatz

Der Beschluß über die Bestellung des Kollisionskurators im Abhandlungsverfahren kann von dem (durch seinen

gesetzlichen Vertreter vertretenen) Minderjährigen unabhängig davon angefochten werden, ob der Minderjährige eine

Erbserklärung abgegeben hat.
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